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Wien, am 17. August 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

17. Juni 2021 unter der Nr. 7067/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„umfassende Erhebung über alle Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6 und 8: 

1. Welche Budgetmittel wurden seitens Ihres Ministeriums in den letzten fünf Jahren 

für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Kindern aufgewendet? Bitte um Auf-

listung nach Jahren. 

2. Gab es dazu eine Querfinanzierung aus anderen Ministerien? 

a. Wenn ja, von welchem Ministerium? 

b. In welchem Umfang? 

3. Welche Budgetmittel wurden budgetiert und wie viel davon wurde tatsächlich aus-

geschöpft? Bitte um Auflistung nach Jahren. 

4. Für welche Projekte, Bereiche, Studien, Umfragen etc. wurden diese Mittel aufge-

wendet? Bitte um Auflistung nach Jahren. 
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5. Welche Budgetmittel Ihres Ministeriums gingen in den letzten fünf Jahren für Maß-

nahmen gegen Gewalt an Frauen und Kindern an Vereine, Organisationen etc.? Bitte 

um Auflistung nach Jahren. 

6. Gab es seitens Ihres Ministeriums auch Sachleistungen als Unterstützung gegen Ge-

walt an Frauen und Kindern? 

a. Wenn ja, welche? Bitte um Auflistung nach Jahren. 

8. Wann kann mit den ersten Ergebnissen dieser ressortübergreifenden Erhebung ge-

rechnet werden? 

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 7060/J vom 17. Juni 2021 

durch die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration verweisen. 

Zu Frage 7: 

7. Hatten Sie bislang in Ihrem Ressort Wahrnehmungen in Bezug auf Gewalt gegen Mit-

arbeiterinnen? 

a. Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen haben Sie diesbezüglich getroffen? 

In Bezug auf mögliche Fälle von Gewalt gegen Frauen gibt es im Bundeskanzleramt mehrere 

mögliche Anlaufstellen für Betroffene. Neben der jeweiligen Vorgesetzten bzw. den jewei-

ligen Vorgesetzten kommt dafür die Personalabteilung, die Personalvertretung sowie die 

Gleichbehandlungsbeauftragte des Ressorts und die Anwaltschaft für Gleichbehandlung in 

Betracht. Von diesen Stellen wurden keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit Gewalt 

gegen Frauen gemeldet. Darüber hinaus habe auch ich keine persönlichen Wahrnehmun-

gen in Bezug auf Gewalt gegen Frauen im Bundeskanzleramt. 

 

 

Sebastian Kurz
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